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Schulhausstrasse 19 Telefon  041 618 62 62 oberdorf@nw.ch 

6370 Oberdorf Fax  041 618 62 60 www.oberdorf-nw.ch 

 

Gesuch um Sondergebrauch öffentlicher Strassen 
 
Das vollständig ausgefüllte Formular ist mindestens 30 Tage vor der Veranstaltung der Gemein-
deverwaltung Oberdorf zuzustellen. 
 
Gemäss Art. 37 des Strassenreglements Oberdorf wird eine Bewilligungsgebühr zwischen 
CHF 50.00 und CHF 250.00 fällig. Die Höhe der Entschädigung für den Sondergebrauch richtet 
sich nach der Intensität, der Dauer, dem räumlichen Umfang und dem wirtschaftlichen Vorteil der 
Nutzung. Die Gebühr wird dem Gesuchsteller verrechnet. 
 

Veranstalter/in (Verein) (Privatperson: Vorname Nachname, Strasse, PLZ Ort) 

  

Gesuchsteller/in Vorname Nachname, Strasse, PLZ Ort, Telefon, E-Mail 

  

Verantwortlich/r vor Ort 

(Vorname Nachname, Strasse, PLZ Ort, Handynummer) 
Die nachstehend genannte Person ist verpflichtet am Anlass 
anwesend und erreichbar zu sein. Sie ist Kontaktperson für 
die Kantonspolizei und die Behörden. 

  

Anlass / Bezeichnung  

Ort / Lokal / Eigentümer/in  

Datum / Betriebszeit  
von bis 

 

Feuerwehr 
Welche Vereinbarungen haben Sie mit der Feuerwehr getrof-
fen?  

  

Parkdienst Verantwortung 
Vorname Name, Adresse, PLZ Ort, Telefonnummer während 
des Anlasses 

  

Sonderbewilligung für 

 

 Schulhausstrasse weitere: 

 Gemeindeparkplatz  

 
Die Gemeinde Oberdorf wünscht dem/der Veranstalter/in einen erfolgreichen Anlass. 
 
Ort / Datum Der / Die Gesuchsteller/in 

_______________________________ ____________________________ 


	Schulhausstrasse: Off
	Gemeindeparkplatz: Off
	Feld1: 
	Feld2: 
	Feld3: 
	Feld4: 
	Feld5: 
	Feld6: 
	Feld7: 
	Feld8: 
	Feld10: 
	Feld11: 


